
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, bringt 
Ihnen die MEDplan steuerliche Regelungen 
bildhaft näher. Diesmal: 
Teuerung: steuerliche Änderungen, Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Bei Anspruch auf den Ver-
kehrsabsetzbetrag steht 
der Teuerungsabsetzbe-
trag bis zu einem Einkom-
men von 18.200 Euro im 
Kalenderjahr zu und ver-
mindert sich einschleifend 
bis 24.500 Euro auf null.

Bei Anspruch auf den (erhöhten) Pensionisten-
absetzbetrag steht der Teuerungsabsetzbetrag 
bis zu laufenden Pensionseinkünften von 
20.500 Euro im Kalenderjahr zu und vermin-
dert sich einschleifend bis 
25.500 Euro auf null.
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Arbeitnehmern und Pensionisten 
steht unter bestimmten Voraus-
setzungen (keine Einmalzahlung 
zur Teuerungsabgeltung) für 
das Kalenderjahr 2022 ein 
Teuerungsabsetzbetrag in Höhe 
von 500 Euro zu. Dieser Absetz-
betrag reduziert die zu bezah-
lende Einkommensteuer.

Steuern im Bild, Teil 358

Welche steuerlichen Änderungen wurden auf Grund 
der Teuerung veranlasst? Teil 2

Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 

20.500 Euro im Kalenderjahr zu und vermin-
dert sich einschleifend bis 
25.500 Euro auf null.


